
ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

I. GELTUNGSBEREICH 

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen haben für alle unsere Lieferungen und 
Leistungen, für unsere Angebote und Auftragsbestätigungen ausschließliche 
Gültigkeit. 

2. Der Einbeziehung anderer allgemeiner Geschäftsbedingungen, insbesondere des 
AG, wird ausdrücklich widersprochen, und zwar insbesondere auch für den Fall, dass 
uns diese in einem Bestätigungsschreiben oder auf sonstige Weise übermittelt 
werden. Abweichende Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. 

II. ANGEBOT, AUFTRAGSANNAHME, LEISTUNGSUMFANG 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche und fernmündliche Vereinbarungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.  
 
2. Der Umfang der Lieferungen bestimmt sich nach unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung. Liegt eine solche nicht vor, so ist unser Angebot maßgeblich. 
Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.  
 
3. Die Schriftform wird durch Telefax oder E-Mail gewahrt.  
 
4. Kosten im Vorfeld einer Beauftragung für Messestandentwurf und Präsentationen 
werden nach Angebot oder nach Aufwand berechnet.  

5. Die zu den Angeboten gehörenden Unterlagen wie Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, 
Muster, Gewichts- und Maßangaben, etc. enthalten lediglich Annäherungswerte, 
soweit sie nicht als verbindlich bezeichnet sind. Bei Entwürfen, Plänen, Zeichnungen, 
etc. halten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. 

6. Kostenlose und ungenutzte Designvorschläge dürfen von der Fairstaff GmbH als 
Anschauungsobjekte zu Werbezwecken eingesetzt werden.  
 
7. Unerhebliche Abweichungen von den vereinbarten Leistungen, den genannten 
Unterlagen, die technisch bedingt sind, oder aus sonstigen Gründen notwendig 
werden, sind zulässig, soweit sie mit keinen Qualitätseinbußen verbunden sind, bzw. 
die Funktionstauglichkeit nicht beeinträchtigen. 

8. Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers nach Auftragserteilung werden 
berechnet. 

 



III. FRISTEN, VERZUG, GEFAHRENÜBERGANG 

1. Maßgeblich sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten oder 
anderweitig mit dem Kunden vereinbarten Fristen. Die Einhaltung der Fristen setzt 
den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden zu liefernden Unterlagen sowie 
die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerungen. Teillieferungen sind 
in einem dem Kunden zumutbaren Maß zulässig.  
 
2. Bei nicht Einhalten einer fest vereinbarten Frist ist der Kunde berechtigt, unter 
Ausschluss weitergehender Rechte vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt auch, wenn 
wir dem Kunden mitteilen, dass wir aufgrund von uns nicht zu vertretener Umstände 
oder aufgrund höherer Gewalt –gleichviel ob bei uns oder einem vom uns 
beauftragten Drittunternehmen eingetreten –nicht zur rechtzeitigen Leistung in der 
Lage sind. Zum Schadensersatz sind wir nur verpflichtet, wenn wir die nicht 
rechtzeitige Leistungsfähigkeit nach Maßgabe von Ziffer VI. zu vertreten haben.  
 
3. Bei Lieferung von Handelsware wird nach Ablauf der vereinbarten Lieferzeit eine 
21 tägige Nachfrist in Gang gesetzt. Nach Ablauf dieser Nachfrist gilt Ziff.2 
entsprechend.  
 
4. Wir werden den Kunden unverzüglich von einer Verzögerung unserer Lieferung 
oder Leistung unterrichten.  
 
5. Versandweg und –art sind, wenn nicht anders vereinbart, unserer Wahl 
überlassen. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des Kunden versichert.  
 
6. Die Gefahr geht mit der Absendung der Ware auf den Kunden über. Verzögert sich 
der Versand aus Gründen, die im Einwirkungsbereich des Kunden oder seiner 
Erfüllungshilfen liegen, so geht die Gefahr bei Anzeige der Versandbereitschaft über.  
 

IV. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  
 
1. Maßgebend sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Preise zzgl. der 
gesetzlichen MwSt. Versand und Verpackung werden extra und zum 
Selbstkostenpreis berechnet.  
 
2. Bei Lieferung in das Ausland hat der Kunde Vorkasse zu leisten. Rechnungen sind 
sofort fällig.  
 
3. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch auf die 
Zahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so können 
wir die uns obliegende Leistung verweigern und dem Kunden eine Frist zur Zahlung 
Zug-um-Zug gegen Lieferungen und Sicherheitsleistung setzen. Bei erfolglosem 
Fristablauf sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz 
zu verlangen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Kunde ernsthaft und 
endgültig verweigert oder wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unseren sofortigen Rücktritt rechtfertigen.  
 



4. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die Geltendmachung von 
Zurückbehaltungsrechten ist nur zulässig, soweit die Ansprüche des Kunden 
unstreitig und rechtskräftig festgestellt sind.  
 

5. Sofern keine anderslautende Vereinbarung getroffen wird, sind unsere 
Rechnungen wie folgt zu bezahlen: 

50% vor Baubeginn, 50% 10 Werktage netto in Euro nach Veranstaltungsende. 

Skonto oder sonstige Abzüge werden nicht gewährt. 

 
6. Sollten Arbeiten auf Stundenbasis vereinbart wurden sein, wird jede angefangene 
halbe Stunde berechnet. Regiestunden bei einem Pauschalauftrag werden bei jeder 
angefangenen Stunde voll abgerechnet. 

 

V. EIGENTUMSVORBEHALT 

1. Sämtliche von uns gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises sowie aller bestehenden und künftigen Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung mit dem AG unser Eigentum. 

2. Eine Weiterveräußerung ist dem Kunden im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehrs gestattet. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Ansprüche aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, insbesondere den Zahlungsanspruch gegen 
seine Abnehmer, an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Der Kunde ist verpflichtet 
seinen Schuldnern die Abtretung auf unser Verlangen hin anzuzeigen. Forderungen 
und Namen der Schuldner sind uns mitzuteilen.  
 
3. Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. 
Bei Zahlungsverzug oder sofern uns Umstände bekannt werden, die nach 
kaufmännischem Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden zu 
mindern, sind wir zum Widerruf des Einzugrechts berechtigt.  
 
4. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im 
Sinne von § 950 BGB, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung.  
 

5. Die Sicherungsübereignung von in unserem Eigentum stehender Ware ist 

unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, 

wird der Kunde auf unser Eigentum an der Ware hinweisen und uns unverzüglich 

unter Übersendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls benachrichtigen.  



6. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigen Verhalten des Kunden vom Vertrag 

zurückzutreten und die von uns gelieferte Ware heraus zu verlangen.  

7. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr 

als 20%, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Rückübertragung oder 

Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 

 

VI. ERBRINGUNG VON LEISTUNGEN BZW. LIEFERUNG 

Die Fertigstellung von Messeständen und anderen vereinbarten Leistungen erfolgt 
gemäß Vereinbarung, jedoch in der Regel bis spätestens 18.00 Uhr am Tage vor 
Eröffnung der Messe, es sei denn, dass der Veranstalter eine andere Regelung 
vorschreibt. Wir behalten uns vor, kleine Restarbeiten bis zur Eröffnung der Messe 
bzw. Ausstellung auszuführen, soweit dadurch die Inbetriebnahme des Standes 
durch den Auftraggeber nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

VII. VERMIETUNG, VERSCHMUTZUNG, BESCHÄDIGUNG  

1. Im Falle der (teilweisen) Vermietung eines Messestandes mit / oder ohne 
Ausstattung, oder anderer Gegenstände, werden die vereinbarten Mietgegenstände 
in vorgereinigtem Zustand auf der Messe angeliefert und aufgebaut. Nach 
Messeschluss sind die Mietgegenstände einschließlich der enthaltenen Ausstattung 
wieder in ordentlichem Zustand zurückzugeben. Kosten für die Reinigung bei 
außergewöhnlicher Verschmutzung von wiederverwendbaren Mietgegenständen 
werden dem Auftraggeber nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

2. Mietgegenstände, die durch aufhängen von Bildern, Exponaten, etc. mit 
Schrauben, Nägeln, etc. beschädigt wurden, bzw. die durch Aufkleben von nicht 
rückstandsfrei entfernbaren Folien (z.B. doppelseitiges Klebeband, bzw. 
Spiegelband) nicht mehr verwendbar sind, werden dem Auftragnehmer in Rechnung 
gestellt. 

VIII. ABNAHME, RÜGEPFLICHT 

1. Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Gesamtleistung zum vereinbarten 
Zeitpunkt, jedoch bis spätestens 18.00 Uhr am Tage vor Eröffnung der Messe. Der 
Auftraggeber ist zur Abnahme verpflichtet, sofern die Voraussetzungen vorliegen. 
Der Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber die Gesamtleistung nicht 
abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. 

2. Sofern ein beiderseitiges Handelsgeschäft vorliegt, gilt die gesetzliche 
Untersuchungs- und Rügepflicht in Bezug auf Schlecht- und Falschlieferung gemäß § 
377, 378 des HGB. 

IX. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG, MESSEBAU 

1. Bei berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl zur 
Nachbesserung und / oder Ersatzlieferung berechtigt und verpflichtet. Bei 



zweimaligem Fehlschlagen der Ersatzlieferung bzw. Nachbesserung bleibt dem 
Auftraggeber das Recht vorbehalten, Preisnachlass oder Rückgängigmachung des 
Vertrages zu verlangen. 

2. Weitergehende Ansprüche aufgrund von Mängeln oder sonstige 
Schadensersatzansprüche, insbesondere wegen Folgeschäden, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor. 

3. Wir haften nicht für Gegenstände des Auftraggebers, die während des Auf- / oder 
Abbaus von Messeständen vor Beginn oder nach Beendigung einer Messe 
zurückgelassen werden, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor. 

4. Während der Dauer der Messe ist die Haftung vollständig ausgeschlossen. 

5. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher 
Vertragspflichten.  

X. RECHTE DES KUNDEN BEI MÄNGELN VON GELIEFERTEN 
WAREN DURCH DIE FAIRSTAFF GMBH 

1. Der Kunde muss uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer 
Woche nach Eingang der Ware schriftlich mitteilen. Mängel, die auch durch 
sorgfältige Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns 
unverzüglich nach ihrer Entdeckung mitzuteilen.  

2. Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht, binnen angemessener Frist 
von mindestens 14 Tagen nach unserer Wahl nachzubessern oder Ersatz zu liefern. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Kunde, sofern die Vertragswidrigkeit nicht 
nur geringfügig ist, von dem Vertrag zurücktreten. Daneben ist er gegebenenfalls 
berechtigt, Schadensersatz oder Aufwandsersatz zu verlangen. Der 
Nachfüllungsanspruch wird bei jedem Mangel gesondert ausgelöst. Ein Recht des 
Kunden zur Minderung besteht bei unerheblichen Mängeln nicht.  

3.Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-und Materialkosten sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Liefergegenstand 
von dem Kunden oder einem Dritten nachträglich an einen anderen Ort verbracht 
worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch des Liefergegenstandes oder war bei Vertragsabschluss mit uns 
vereinbart worden.  

4. Ansprüche des Kunden wegen Mangels verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz in § 438 Abs.1 Nr.2, 479 Abs.1 und 634a Abs.1 Nr.2 BGB längere 
Fristen vorschreibt, nämlich für Bauwerke und Sachen für Bauwerke, 
Rückgriffsansprüche und Baumängel. 

 

 



XI. VERWAHRUNG VON MESSEGEGENSTÄNDEN, TRANSPORT 
UND HAFTUNG 

1. Sofern Messestände, Einzelteile davon, sonstige Gegenstände, die Eigentum des 
Auftraggebers sind, bei uns eingelagert werden, haften wir wie folgt: Wir haften für 
den Verlust oder Beschädigung der für den Auftraggeber verwahrten Gegenstände, 
soweit uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen ein 
Verschulden trifft. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir uneingeschränkt. 
Bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im Falle der Beschädigung auf 
die Übernahme der Instandsetzungskosten. Ist die Instandsetzung unmöglich, oder 
mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, ist der für den Tag der 
Beschädigung zu ermittelnde Wiederbeschaffungswert zu ersetzen. Das gleiche gilt 
bei Verlust der Gegenstände oder Teilen davon. Nicht ersetzt werden jedoch bei 
leichter Fahrlässigkeit Wertminderung der Gegenstände, entgangene Nutzung, 
entgangener Gewinn sowie anderweitige Schadensersatzansprüche. 

2. Sofern Messestände, Einzelteile davon, sonstige Gegenstände, die Eigentum des 
Auftraggebers sind, auf Wunsch des Auftraggebers von uns transportiert werden, 
haften wir bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für Verlust und/oder Beschädigung 
der vom Auftraggeber transportierten Gegenstände. 

3. Unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen haften 
gegenüber Auftraggebern nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit. 

XII. VERSICHERUNG VON MIETGEGENSTÄNDEN 

1. Falls keine andere Vereinbarung getroffen wird, sind die dem Auftraggeber von 
uns mietweise überlassenen Gegenstände von ihm ab 18.00 Uhr des Tages vor 
Messebeginn bis 08.00 Uhr am Tag nach Messeende im Rahmen einer 
Ausstellungsversicherung zu versichern. 

2. Der Auftraggeber übernimmt mit Auftragserteilung die Aufsichts- und 
Sorgfaltspflicht für die ihm mietweise überlassenen Gegenstände über den oben 
genannten Zeitraum. 

3. Der Auftraggeber haftet für Schäden, die von ihm oder Dritten in diesem Zeitraum 
verursacht worden sind, unabhängig, ob diese Schäden von seinem Versicherer 
gedeckt sind oder nicht. 

XIII. RÜCKTRITT DES KUNDEN 

Tritt der Kunde aus Gründen, die nicht von uns zu vertreten sind, vom Vertrag 
zurück, wird dem Kunden folgender pauschalierter Schadenersatz in Rechnung 
gestellt: 

-bis 4 Wochen vor Messebeginn: 50% der Auftragssumme 

-bis 2 Wochen vor Messebeginn: 75% der Auftragssumme 



-innerhalb von 2 Wochen vor Messebeginn: 100% der Auftragssumme  

Dem Kunden bleibt es vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen. 

 

XIV. AUFRECHNUNG / ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT 

Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Auftraggeber ist nur statthaft, 
wenn es sich dabei um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen 
handelt. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden 
wegen nicht anerkannter oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist 
ausgeschlossen, soweit diese Ansprüche nicht auf demselben Vertragsverhältnis 
beruhen. 

XV. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT  

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenen Streitigkeiten ist, 
wenn es sich bei dem Kunden um einen Vollkaufmann, eine juristisch Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, Köln. 

Es steht uns jedoch frei, das für den Sitz des Kunden oder unserer Zweigstelle 
zuständige Gericht anzurufen.  

XVI. SCHLUSSFORM UND WIRKSAMKEIT 

1. Sämtliche Vereinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung 
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderer von uns eingeführten 
Vertragsbedingungen beinhalten, sowie besondere Zusicherungen und 
Abmachungen sind schriftlich niederzulegen. 

2. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. In einem solchen Fall ist die ungültige 
Bestimmung in dem Sinne umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der 
ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulässiger 
Weise erreicht wird. 

Fairstaff GmbH, 51143 Köln, Rheinbergstr. 24 


